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1. Allgemeines 

(1) Sämtliche Lieferungen erfolgen auf der Grundlage der nachstehenden 
Verkaufsbedingungen. Diese liegen allen Angeboten und Vereinbarungen 
zugrunde und gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung 
für die Dauer der gesamten Geschäftsverbindung als anerkannt. 
Abweichende Bedingungen, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt 
sind, sind für uns als Verkäufer unverbindlich, auch wenn ihnen nicht 
ausdrücklich widersprochen wurde. 

(2) Mündliche Abreden außerhalb dieses Vertrages sind nicht 
abgeschlossen. 

 
2. Angebot und Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote erfolgen grundsätzlich freibleibend, das heißt, sie 
stellen lediglich die Aufforderung an den Käufer dar, einen ent-
sprechenden Auftrag zu erteilen. Ein Vertrag kommt erst durch unsere 
Auftragsbestätigung zustande. Für den Inhalt und die Ausführung des 
Auftrags sind unsere Auftragsbestätigung und die darin spezifizierten 
Angaben maßgebend. 

(2) Der Lieferumfang richtet sich nach der Auftragsbestätigung. Abwei-
chungen in Bezug auf Maß und Gewicht sind im Rahmen handelsüblicher 
Toleranzen zulässig. 

(3) An technischen Datenblättern, Detailzeichnungen, Anwendungshinwei-
sen, Sicherheitsdatenblättern und anderen Unterlagen behalten wir uns 
die Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen darf der Käufer 
ohne unsere ausdrückliche Zustimmung Dritten nicht zugänglich machen. 

(4) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und 
vollständigen Selbstbelieferung. Dies gilt allein für den Fall, dass die 
Nichtlieferung von uns nicht zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss 
eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit unserem Zulieferer. Der 
Käufer wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich 
informiert. Die Gegenleistung wird ggf. unverzüglich zurück erstattet. 

(5) Der Käufer übernimmt für die von ihm beigestellten Unterlagen, wie z.B. 
Zeichnungen, Lehren, Muster oder dergleichen, die alleinige Verantwor-
tung. Er hat dafür ein zustehen, dass von ihm vorgelegte Ausführungs-
zeichnungen in Schutzrechte Dritter nicht eingreifen. Wir sind dem Käufer 
gegenüber nicht zur Prüfung verpflichtet, ob durch Abgabe von 
Angeboten aufgrund von ihm eingesandter Ausführungszeichnungen 
im Falle der Ausführung oder aus sonstigen Gründen irgendwelche 
Schutzrechte Dritter verletzt werden. Ergibt sich trotzdem eine 
Inanspruchnahme durch Dritte, so hat uns der Besteller hiervon auf erstes 
Anfordern freizustellen. 

(6) Wünscht der Käufer in speziellen Vorschriften festgelegte Prüf- oder 
Abnahmebescheinigungen, so hat er uns dies rechtzeitig mitzuteilen. Die 
daraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Bestellers, sofern 
nicht anders vereinbart. Sehen die Werkstoffnormen eine Abnahme vor 
oder ist eine Abnahme vereinbart, so erfolgt diese bei uns sofort nach 
Meldung der Abnahmebereitschaft. Erfolgt die Abnahme nicht, nicht 
rechtzeitig oder verzichtet der Käufer auf sie, sind wir berechtigt, das 
Material ohne Abnahme zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des 
Käufers zu lagern. Die Ware gilt in diesem Fall als vertragsgemäß 
geliefert, es sei denn, der Mangel wäre bei erfolgter Abnahme nicht 
erkennbar gewesen. 

 
3. Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die 
Preise ab Werk ausschließlich Transportverpackung; diese wird zum 
Selbstkostenpreis gesondert in Rechnung gestellt. Die gesetzliche 
Mehrwertsteuer ist nicht in den Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetz-
licher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 

(2) Die Berechnung unserer Lieferungen und Leistungen erfolgt auf der 
Grundlage unserer am Tage des Vertragsschlusses gültigen Preise. 

(3) Ist Zahlung in anderer Währung als Euro vereinbart (Fremdwährung), so 
behalten wir uns vor, die Kaufpreisforderung in Fremdwährung bei 
Rechnungsstellung in der Weise zu ermäßigen bzw. zu erhöhen, dass der 
in der Rechnung ausgewiesene Betrag dem Wert in Euro entspricht, wie er 
sich aufgrund der Fremdwährungsschuld im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses  errechnet.  

(4) Sämtliche Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungser-
teilung ohne Abzug, netto Kasse fällig. Die Gewährung von Skonti bedarf 
der schriftlichen Vereinbarung. Nicht bare Zahlungen erfolgen lediglich 
erfüllungshalber. Wechsel werden nur nach vorheriger schriftlicher 
Vereinbarung entgegengenommen. 

(5) Zahlungen gelten erst dann als bewirkt, wenn der Betrag auf unserem 
Konto endgültig gutgeschrieben und dort verfügbar ist. Wir behalten uns 
vor, Zahlungen zur Begleichung der ältesten fälligen Rechnungsposten 
zzgl. der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen und Kosten zu verwenden 
und zwar in der Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung. 

(6) Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, sämtliche 
Forderungen fällig zu stellen. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir 
zudem befugt, Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung zu verlangen. 
Fällige Geldforderungen sind mit 8 % über dem Basiszinssatz zu 
verzinsen.  

 

(7) Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten. 
Dem Käufer bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens 
unbenommen. 

(8) Gegen unsere Ansprüche kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn 
seine Gegenforderung unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; 
ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf 
Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht. 

(9) Bei Lieferungen und Leistungen innerhalb der EU hat uns der Käufer vor 
der Ausführung eines Umsatzes seine jeweilige Umsatzsteuer-
identifikationsnummer mitzuteilen, unter der er die Erwerbsversteuerung 
innerhalb der EU durchführt. Bei Lieferung und Leistungen aus der 
Bundesrepublik Deutschland in Länder außerhalb der EU, die nicht von uns 
durchgeführt oder veranlasst werden, hat uns der Käufer den steuerlich 
erforderlichen Ausfuhrnachweis beizubringen. Wird der Nachweis nicht 
erbracht, hat der Käufer darüber hinaus die für die Leistung innerhalb 
Deutschlands zu erhebende Umsatzsteuer vom Rechnungsbetrag zu 
zahlen. 

 
4. Lieferung 

(1) Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich 
vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen 
beginnen mit Vertragsschluss. 

(2) Werden wir aufgrund eines Umstandes, den wir oder ein Erfüllungsgehilfe 
zu vertreten haben, daran gehindert, die Kaufsache zum vereinbarten 
Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern (Lieferverzug), 
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wenn der Lieferverzug 
nicht von uns oder einem Erfüllungsgehilfen zu vertreten ist, haften wir nur 
für den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Beruht der 
Lieferverzug lediglich auf einer Verletzung einer nicht wesentlichen 
Vertragspflicht, kann der Käufer einen pauschalierten Verzugsschaden in 
Höhe von 0,5 % des Lieferwertes pro vollendete Woche Verzug, maximal 
5 % des Wertes der Lieferung geltend machen. 

(3) Höhere Gewalt und Ereignisse, die uns ohne eigenes Verschulden 
vorübergehend daran hindern (z. B. Streik, Aussperrung, Betriebs-
störungen durch Feuer oder aufgrund der Unterbrechung der Zufuhr, Ver-
zögerung in der Belieferung mit Rohstoffen oder Maschinen, Krieg oder 
hoheitliche Anordnungen), die Kaufsache zum vereinbarten Termin oder 
innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, berechtigen uns, die Lieferung 
oder Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer ange-
messenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Führen entsprechende Stö-
rungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als drei Monaten, kann der 
Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon 
unberührt. 

(4) Der Käufer ist zur Annahme der Kaufsache verpflichtet. Kommt der Käufer 
in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehen-
den Schadens zu verlangen. Dieser beträgt 15 % des vereinbarten Netto-
Kaufpreises. Den Vertragspartnern bleibt vorbehalten, einen höheren 
bzw. niedrigeren Schaden geltend zu machen. 

(5) Hat der Käufer innerhalb einer bestimmten Frist die Ware abzurufen oder 
abzunehmen, sind wir berechtigt, nach Ablauf dieser Frist den Kaufpreis 
in Rechnung zu stellen oder nach Setzung einer Nachfrist vom Vertrag 
ganz zurückzutreten und den Ausgleich des uns durch die Nichtabnahme 
entstehenden Schadens, insbesondere die Zahlung des Kaufpreises 
sowie die Lager- und Entsorgungskosten, verlangen. 

(6) Bei Abholung durch den Käufer oder durch den beauftragten Transport-
unternehmer müssen vereinbarte Termine pünktlich eingehalten werden. 
Bei Nichteinhaltung des Abholtermins für versandfertig gemeldete Ware 
sind wir berechtigt, am nächsten Tag über die Ware zu verfügen. Der 
Käufer trägt sämtliche, durch verspätete Abholung oder Bereitstellung von 
Frachtmitteln entstehenden Kosten. Werden die bei Aufträgen über 
Lieferung mehrerer Teilmengen vereinbarten Lieferfristen und –termine 
vom Käufer nicht eingehalten, so sind wir nach fruchtloser Fristsetzung 
berechtigt, die restliche Ware zu liefern, von dem noch nicht erledigten 
Teil des Auftrags zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichter-
füllung zu verlangen. 

(7) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt; sie gelten als einzelnes Geschäft. 
 

5. Gefahrübergang - Verpackung 
(1) Die Gefahr geht bei Versendung der Sache auf den Käufer über, wenn die 

Sache an die den Transport ausführende Person übergeben wird oder 
wenn die Ware zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. 

(2) Eine Transportversicherung schließen wir allein auf rechtzeitig 
geäußerten Wunsch und auf seine Kosten ab. 

(3) Mit Ausnahme von Verbraucherverpackungen im Sinne der Verpackungs-
verordnung werden Transport- und sonstige Verpackungen - sofern nicht 
anders vereinbart - nicht von uns zurückgenommen. 
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6. Produktbeschreibung 
(1) Soweit nicht anders vereinbart, bestimmt sich die vertraglich geschuldete 

Beschaffenheit der Ware ausschließlich aus den schriftlich vereinbarten 
Spezifikationen. Als Beschaffenheit der Ware gilt allein die in unseren 
Spezifikationen beschriebene Beschaffenheit. Öffentliche Äußerungen, 
Anpreisungen oder Werbung stellen keine Beschaffenheitsangaben zu 
der Kaufsache dar. 

(2) Eigenschaften von Mustern und Proben bzw. Zeichnungen sind nur 
verbindlich, soweit sie ausdrücklich als Beschaffenheit der Ware i. S. 
zugesicherter Eigenschaften vereinbart worden sind. Eine Bezugnahme 
auf DIN-, TRD-, AD- Merkblatt, ANSI-, BS-, AFNOR-, TGL-, oder sonstige 
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben sowie sonstige Angaben sind 
nur dann selbständige Garantien, wenn sie als solche ausdrücklich 
vereinbart und bezeichnet wurden.  

(4) Eine Gewährleistung für die aus den zu liefernden Komponenten 
hergestellten Anlagen übernehmen wir nicht. Anwendung, Verwendung 
und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer 
Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im 
Verantwortungsbereich des Käufers. 

(5) Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch 
Versuche erfolgt nach bestem Gewissen, sie gelten jedoch nur als 
unverbindlicher Hinweis. Auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter 
ist der Käufer nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten 
Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke 
befreit. 

 
7. Sachmangelhaftung 

(1) Wir leisten Gewähr für die Fehlerfreiheit der bestellten Ware 
entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. 

(2) Die Ansprüche auf Mangelbeseitigung des Käufers sind vorrangig auf 
einen Nacherfüllungsanspruch, d. h. Nachbesserung- oder Ersatzliefe-
rung, beschränkt. Wir haben das Wahlrecht zur Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Für auf Veranlassung des Käufers eigenmächtig 
veranlassste Nachbesserungsversuche haften wir nicht. Bei Fehlschlagen 
der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer Minderung 
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Nachbesserung ist 
fehlgeschlagen, wenn und soweit eine uns zur Nacherfüllung gesetzte 
angemessene Frist ergebnislos verstrichen ist. Die Voraussetzungen für 
die Ausübung des Rücktrittsrechts bestimmen sich nach § 323 BGB. 

(3) Die Verjährungsfrist für Sachmängel beträgt bei neu hergestellten Sachen 
ein Jahr ab Ablieferung der Sache. Im Fall der Nachbesserung wird diese 
Frist bis zum Abschluß der Nachbesserungsarbeiten unterbrochen. Der 
Verkauf von gebrauchten Sachen erfolgt unter Ausschluss jeglicher 
Sachmangelhaftung.  

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Arglist, Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit, einschließlich Arglist, Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit 
uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Haftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden, 
höchstens jedoch auf den von unserer Betriebshaftpflichtversicherung 
gedeckten Betrag begrenzt. Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung 
ausgeschlossen; insoweit haften wir insbesondere nicht für Schäden, die 
nicht am Lieferungsgegenstand entstanden sind, es sei denn, es handelt 
sich dabei um eine Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit. 
Die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls 
unberührt. 

(5) Im Fall der Nachbesserung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der 
Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, sofern sich die 
Kosten nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache an einen anderen Ort 
als den Erfüllungsort verbracht wurde. 

(6) Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Schäden, die bei der 
Fehlerbeseitigung oder dem Austausch von Produkten im Rahmen der 
Sachmangelhaftung eintreten. 

(7) Die Ansprüche des Käufers aus der Sachmangelhaftung setzen voraus, 
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügobliegenheiten ordnungsgemäß und rechtzeitig nachgekommen ist. 
Etwaige Mängel, Beschädigungen und Mengenabweichungen sind uns 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen, und zwar: bei erkennbaren Mängeln 
etc. spätestens innerhalb von 7 Kalendertagen nach Lieferung und bei 
anderen Mängeln, die innerhalb dieser Frist auch bei sorgfältiger Prüfung 
nicht entdeckt werden können, spätestens innerhalb von 7 Tagen nach 
Entdeckung. Unterbleibt eine fristgerechte Mängelrüge, können aus 
solchen Mängeln keine Ansprüche mehr gegen uns geltend gemacht 
werden. 

(8) Für den Fall einer Mängelrüge behalten wir uns das Recht zur 
Besichtigung und Prüfung der beanstandeten Ware in unverändertem 
Zustand vor. 

(9) Die Sachmangelhaftung ist ausgeschlossen für Schäden, die auf 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, übermäßiger Beanspruchung 
des Kaufgegenstandes sowie ungeeigneter Betriebsmittel und solcher 
elektrischer oder chemischer Einflüsse zurückzuführen sind, welche nach 
dem Vertrag nicht vorgesehen sind. Entsprechendes gilt – soweit nicht 
anders vereinbart – für die Verarbeitung des Kaufgegenstandes mit 
Fremdprodukten. 

 

 
 

8. Haftung aus anderem Rechtsgrund 
(1) Eine über die unter den Ziffern 6. und 7. verankerte Haftung 

hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist - ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies 
gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen 
deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden nach § 823 BGB. 

(2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Schadensersatz-
haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 

 
9. Eigentumsvorbehalt 

(1) Die Kaufsache bleibt bis zum Ausgleich der uns aufgrund des 
Kaufvertrages zustehenden Forderungen unser Eigentum. Ferner 
behalten wir uns das Eigentum an allen Liefergegenständen bis zum 
Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung vor. 

(2) Der Käufer ist allein mit unserer Einwilligung berechtigt, die Liefergegen-
stände im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu geben oder zu ver-
kaufen; für diesen Fall tritt er uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Faktura-Endbetrages der von ihm geschuldeten Kaufpreisforderung 
(einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung 
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, unabhängig davon, ob die 
Liefergegenstände ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden 
sind. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Käufer auch nach  
der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns, die Forde-
rungen nicht selbst einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungs-
verpflichtungen vertragsgemäß nachkommt und kein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. Ist einer der letztgenannten 
Umstände eingetreten, hat uns der Käufer auf Verlangen alle Angaben zu 
machen, die zum Einzug der abgetretenen Forderung erforderlich sind 
und die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen sowie den 
betreffenden Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen. 

(3) Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes erfolgt stets für 
uns. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für 
die unter Vorbehalt gelieferte Sache. Wird der Liefergegenstand mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen vermischten 
Gegenständen. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der 
Vertragspartner uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Vertrags-
partner verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für 
uns. 

(4) Für den Fall, dass der Wert der Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, ist der Verkäufer verpflichtet, 
die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit 
freizugeben. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 
10. Veränderte Verhältnisse beim Käufer 

(1) Verschlechtern sich die Vermögensverhältnisse des Käufers wesentlich 
(z. B. bei Nichteinlösung eines Schecks oder Wechsels sowie bei einem 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens über das 
Vermögen des Käufers), verfügt er außerhalb des ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehrs über Ware, die wir unter Eigentumsvorbehalt geliefert 
haben oder löst er sein Unternehmen auf, sind wir berechtigt, sämtliche 
Forderungen sofort fällig zu stellen, Wechsel auf Kosten des Käufers 
zurückzukaufen und nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsgestellung 
weiter zu liefern. 

(2) Bei Zahlungseinstellung oder Überschuldung des Käufers oder bei 
Beantragung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens über sein 
Vermögen sind wir berechtigt, nach unserer Wahl entweder die vorste-
henden Rechte geltend zu machen oder gemäß den gesetzlichen Vor-
schriften vom Vertrag zurückzutreten. 

 
11. Gerichtsstand - Erfüllungsort - Rechtswahl 
(1) Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen ist der Sitz unserer Gesellschaft. 
(2) Der Gerichtsstand ist Düsseldorf. Wir sind in diesem Fall auch berechtigt, 

den Käufer an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
(3) Der Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen der Verkaufsbedingungen unwirksam 

sein, so bleibt die Wirksamkeit des Vertrages hiervon im Übrigen 
unberührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch die gesetzliche 
Regelung ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 

 


